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A K T U E L L E S 
 

Die Finanzverwaltung wird pingelig 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Betriebsprüfungen werden zurzeit wieder häufiger. Die Finanzverwaltung versucht 
Steuernachzahlungen nach dem Motto „egal wie“ zu generieren. Neuester Spielplatz der 
Betriebsprüfer ist die Thematik Privatentnahmen und Privateinlagen, insbesondere bei 
Unternehmen mit großem Bargeldverkehr.  
 
Die Finanzverwaltung ist der Auffassung, wenn ein Unternehmer Bargeld aus der Kasse 
entnimmt oder einlegt, dass er sogenannte Eigenbelege erstellen muss, aus denen dann 
ersichtlich ist, was sowieso aus dem Kassenbericht hervorgeht, nämlich:                     
Betrag der Entnahme/Einlage, Datum der Einlage, Unterschrift.  
 
Wenn diese sogenannten Eigenbelege fehlen, vertritt die Finanzverwaltung die Auffas-
sung, dass die Kassenführung nicht ordnungsgemäß ist und eine nicht ordnungsgemäße 
Kassenführung führt zu einer Zuschätzungsmöglichkeit. 
 
Auch wenn es lächerlich erscheinen mag, wenn Sie davon betroffen sind, schreiben Sie 
bitte solche Eigenbelege und heften sie zu dem jeweiligen Kassenbeleg, auf dem diese 
Eintragung vorgenommen wurde.  
 
Auch wenn es zusätzliche Arbeit bereitet, denken Sie daran, die Finanzverwaltung will 
nur Ihr Bestes, Ihr Geld.  
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Um derartige Probleme von vornherein zu vermeiden und damit man sich Arbeit erspart, 
ist es auf jeden Fall sinnvoll, Bargeld aus der Kasse ausschließlich auf das betriebliche 
Bankkonto einzuzahlen und anschließend vom betrieblichen Bankkonto eventuell einen 
Dauerauftrag einzurichten auf das private Konto. Wenn über das private Konto keinerlei 
Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben fließen, ist dieses Privatkonto nicht Bestand-
teil der Finanzbuchhaltung. Wenn von diesem Konto Barentnahmen entnommen werden, 
ist dies steuerlich nicht relevant. 
 
Auf diesem Weg vermeiden Sie die Aufzeichnungspflichten der Privatentnahmen und 
Privateinlagen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Roland Franz & Partner 
 
Roland Franz 
Steuerberater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haben Sie noch Fragen? Gerne können Sie uns per Telefon oder E-Mail erreichen. 
Wir sind für Sie da! 

 
Weitere Informationen über unser Unternehmen erhalten Sie im Internet unter 

www.franz-partner.de 
 

 

http://www.franz-partner.de/

